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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972 und das Investitionsprämiengesetz geändert werden 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf eines Bundesge
setzes, mit dem das Einkommensteuergesetz 1972 und das Investi
tionsprämiengesetz geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zum Einkommensteuergesetz: 

So sehr es aus der Sicht der Budgetentlastung zu begrüßen ist, 
durch die Berücksichtigung der Beiträge für eine freiwillige 
Weiter- oder Höherversicherung in der gesetzlichen Pensionsver
sicherung ,zur Gänze als Sonderausgaben einen erhöhten Anreiz auf 
verstärkte Ausnützung dieser Möglichkeiten zu bieten, wodurch 
eine Verminderung der Nachschußpflicht des Bundes gegenüber der 
Pensionsversicherung zu erwarten ist, so darf doch der damit 
verbundene Abgabenausfall nicht außer Acht gelassen werden. Nach 
dem Vorblatt zu den Erläuternden Bemerkungen wird sich der Ein-

,nahmenausfall in der Größenordnung von etwa 250 Millionen Schil
ling jährlich bewegen. 

Da die Länder und Gemeinden nach dem Finanzausgleichsgesetz 1985 
am Ertrag der Einkommensteuer beteiligt sind, wird unter Hinweis 
auf § 5 FAG 1985 das Verlangen nach angemessener Abgeltung dieser 
Mindereinnahmen deponiert. 

Zum Investitionsprämiengesetz: 

Der Entwurf sieht vor, daß die bisher von der Investitionsprämie 
ausgeschlossenen Fernwärmeversorgungsunternehmen im Sinne des 
Energieförderungsgesetzes 1979 für ihre Fernwärmeinvestitionen 
die 8 %ige Investitionsprämie für Leitungsbauten sowie für Um
weltschutzinvestitionen die 12 %ige lnvestiti6nsprämie in An
spr�ch nehmen können. 
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Es erscheint unverständlich, daß in den Erläuterungen hiezu ange
führt ist, dies bewirke keine Verringerung der verfügbaren An
teile am Abgabenertrag. Vielmehr bewirkt die nunmehr vorgesehene 
Einbeziehung der der Fernwärmeversorgung dienenden Investitionen 
von Fernwäremversorgungsunternehmungen insofern eine Belastung 
der Länder und Gemeinden, als das tnvestitionsprämiengesetz vor
sieht, daß die in Anspruch genommenen Investitionsprämien dem 
Steueraufkommen der Gebietskörperschaften anzulasten sind. 

Im Zusammenhang mit der Novellierung der beiden vorliegenden 
Gesetze darf auf den Beschluß der Landesfinanzreferentenkonferenz 
vorn 17. Mai 1984 verwiesen werden, der folgendes aussagt: 

"Die Landesfinanzreferentenkonferenz ist grundsätzlich dafür, daß 
die Investitionsprämie für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die dem Umweltschutz oder dem Energiesparen im Sinne des § 8 Abs. 
4 Z. 1, 2 und 5 des Einkommensteuergesetzes 1972 dienen, von 8 % 
auf 12 % erhöht wird, allerdings unter der ausdrücklichen Bedin
gung, daß die Zurechnung der gesamten diesbezüglich anfallenden 
Investitionsprämien und nicht nur die Erhöhung von 8 auf 12 % 
nach der konkreten Steuerart (veranlagte Einkommensteuer, Körper
schaftssteuer) erfolgt. 

Der Landesfinanzreferentenkonferenz scheint eine Entwicklung 
jedoch nicht weiter vertretbar zu sein, wonach im Zuge von wirt
schaftsfördernden Maßnahmen außerordentliche Verschiebungen des 
Finanzausgleichsgefüges zu Lasten der Länder und Gemeinden be
wirkt werden. " 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u. e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 
L u d  w i g 
Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des N�tionalrates (25-fach) 

2. an alle vorn Lande Niederösterreich entsendeten .Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn L�ndesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

, ;A(J}14�,-e 

NÖ Landesregierung 

L u dwi g ' 

Landeshauptmann 
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